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der internationalen Handelskammer in Paris (2130). Schlosser:
Neues Primärrecht der Europäischen Gemeinschaften (2132).
Schick: Der «Rad^alenbeschluß» des Bundesverfassungsgerichts
— Inhalt und Konsequenzen (2169). FranzkifFranzJd: Waffen
gleichheit im Arzthaftungsprozeß (2225). Kreuzer;, Die Schwei
gepflicht von Krankenhausäizten gegenüber Aufsichtsbehörden
(2232), Rieger: Herausgabe von Röntgenaufnahmen an Patienten
(2239). Hager: Die Zulässigkeit von Freizeichnungsklausehi im
Gebrauchtwagenhandel (2276). Kästner: Entschädigung wegen
Straßenverkehrslärms (2319).

Rivista trimestrale di diritto e procediira civile (Mi
lane). 29. Jg. (1975) Nr. 3 und 4. Giorgianni: Tutela del credi-
tore e tutela «reale» (853). Chiavario: Appunti sulla prohlema-
tica delPazione nel processo penale italiano: incertezze, prospet-
tive, limiti (864). Nicoletti: Note sul procedimento ingiuntivo nel
diritto positive italiano (945). Cottino: Introduzione a un ma-
nuale di diritto commerciale (1269). Romanelli: Diritto aereo,
diritto della navigazione e diritto dei trasporti (1331). Di Mar
tina: La responsahilitä del terzo «complice» nelFadempimento
contrattuale (1356).

Besprechungen

Bnrnand, Yves; Banques de Donnees Electroniques et
Droit de Plnformation. 233 S. (These Lausanne 1974. Payot,
Lausanne.) Brosch.

Der Einsatz elektronischer Datenverarbeitung schafft neue
Möglichkeiten auch der Speicherung und Verarbeitung von per-
sonenhezogenen Informationen. Er schafft damit neue Gefahren
für die Privatsphäre, Der Themenkreis «Datenbanken und Per
sönlichkeitsschutz» ist daher im Ausland seit Jahren Gegenstand
intensiver wissenschaftlicher Diskussionen und zahlreicher politi
scher Vorstöße (vgl. die Übersicht in SJZ 1974, 217ff., insbes.
222ff.). Er findet zunehmend auch in unserem Land Beachtung,
und mit der Dissertation Bumands liegt nun erstmals eine um
fassende schweizerische Arbeit vor.

Der Autor geht aus von einer Durchleuchtimg der Realien,
in welcher vor allem die stete Zunahme der Zahl elektronischer
Datenhanken nachgewiesen wird.

In einem zweiten Teil wird untersucht, welche Schutzmittel
das geltende Recht zur Verfügung stellt. Bumand kommt zum
Schluß, «que les lois actuelles ne foumissent pas un cadre adapte
ä la Situation creee par rinformatique». Die heutige Ordnung
trage dem technischen Fortschritt in diesem Bereich nicht Rech
nung, und sie lasse sich auch durch richterliche Fortentwicklung
nicht befriedigend ausbauen.

In einem dritten Teil werden deshalb konkrete Vorschlage
für ein künftiges schweizerisches Datenschutzgesetz entwickelt.
Der Autor hält sich dabei im Rahmen dessen, was namentlich in
Deutschland und Schweden teils realisiert, teils postuliert ist.
Verlangt wird eine besondere Aufsichtsbehörde, die ein öffent
liches Register aller Datenhanken führen soll, welche personen-
hezogeneInformationen speichern. Dem einzelnen sollen mannig
fache Auskunfts- und Berichtigimgsrechte zukommen. Zu Recht
weist der Autor darauf hin, daß die Ordnung auf Bundesebene
erfolgen sollte und daß ihr nicht nur die privaten Datenbanken,
sondern auch die der öffentlichen Hand zu unterstellen wären.
Dagegen scheint dem Rezensenten fraglich die von Bumand
postulierte Beschränkimg eines Datenschutzgesetzes auf elek-
tronische Datenhanken, unter Ausschluß also der konventionellen
Sammlungen (wie Bumand nun aber auch Simits in SAG 1975,
6f.).

Im Anhang sind der Entwurf eines deutschen Bundesdaten-
schutzgesetzes (der nach dem heutigen Stand der Dinge kaum
geltendes Recht werden dürfte) sowie das schwedische Schutz-

.gesetz vom 11.5.1973 abgedmckt. Eine Übersicht über die wich
tigsten kantonalen und ausländischen Entwürfe und Gesetze (die
heute allerdings bereits wieder nachgetragen werden sollte) sowie
eine umfassende Bibliographie schließen die informative und
ausgewogene Publikation ab.

Prof, Peter Forstmoser, Benglen!Zürich

Kilian, WoHgang: Juristische Entscheidung und elek
tronische Datenverarbeitung. Methodenorientierte Vorstudie.
XI, 326 S. Beiträge zur juristischen Informatik, Bd. 3. (Darm
stadt 1974.Toeche-Mittler Verlag.) G^b. DM 58.—

Die Frankfurter Habilitationschrift befaßt sich mit den
Möglichkeiten der EDV im Rahmen juristischer Entscheidungs-
prozesse sowie mit den methodischen Voraussetzungen für einen
sinnvollen Einsatz von Computern als Hilfsmittel des Juristen.
Im Mittelpunkt steht dabei die Entscheidungsfindung durch den
Richter.

An den Anfang gestellt wird eine kurze Übersicht über die
Arbeitsweise des Computers und eine Auseinandersetzung mit
den gängigen Einwänden gegen eine maschinelle Unterstützung
rechtlicher Entscheidungsfindung. Es folgt eine Darstellung tra
ditioneller juristischer Entscheidungsmethoden, der wichtigsten
dogmatischen Modelle einerseits und des in der Praxis üblichen
richterlichen Vorgehens andererseits. Die anschließende Me
thodenkritik ist ausgerichtet auf das Postulat, günstigere Vor
aussetzungen für eine EDV-Unterstützung richterlicher Entschei
dungsfindung zu schaffen. Als denkbares Modell für die Struk-
turierung juristischer Entscheidungen stellt der Autor die mo-
deme ökonomische Entscheidungstheorie dar.

Klargestellt wird, daß der Einsatz elektronischer Daten
verarbeitung den Juristen nicht zu ersetzen vermag und daß der
Computer nur in Teilphasen des juristischen Entscheidungspro-
zesses unterstützend Verwendung finden könnte. Auch so aber
würde ein Beitrag geleistet zur rationaleren und transparenteren
Entscheidfindung. — Aufgeräumt wird mit einem verbreiteten
Mißverständnis: «Computerunterstützung verlangt nicht einen
geringeren, sondern einen höheren Denkaufwand im Vergleich
zur traditionellen juristischen Entscheidungstechnik.»

Ob das von Kilian skizzierte juristische Simulationsmodell
als Auslegungshilfe bei folgenreichen richterlichen Entschei
dungen in näherer Zukunft realisierbar ist, bleibt zumindest für
die Schweiz sehr fraglich. Aber auch unabhängig davon ist die
«Vorstudie» nicht nur außerordentlich anregend, sondern auch
methodisch wertvoll: Sie analysiert den Entscheidungsvorgang
und bildet zumindest «eine Basis, um die Zuverlässigkeit der
heutigen Entscheidungsmethodik aus einer rationalen Sicht bes
ser beurteilen zu können».

Prof, Peter Forstmoser, Benglen!Zürich

Landmann, Dr. Valentin: Notwehr, Notstand und Selbst
hilfe im Privatrecht. Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft
469. 142 S. (Zürich 1975. Schulthess Polygraphischer Verlag.)
Brosch. 33.—.

Notwehr i. S. von Art. 52 Abs. 1 GR (und dem Spezialfall des
Besitzesschutzes nach Art. 926 ZGB), Notstand i. S. von Art. 52
Abs. 2 GR (und dem Eingriff in fremdes Grundeigentum nach
Art. 701 ZGB) sowie Selbsthilfe i. S. von Art. 52 Abs. 3 GR (und
der Tierpfändung nach Art. 57 GR), die Landmann in dieser Zür
cher Dissertation untersucht, faßt er zusammen unter dem Ober
begriff der Selbstschutznormen. Sie rechtfertigen es u. U., ein ge
fährdetes Rechtsgut durch Eingriff in ein fremdes Rechtsgut zu
schützen, wobei der Interessenkonflikt entschieden wird, welches
Rechtsgut zugunsten des andern zu opfern sei. Die Arbeit zer
fällt in drei Teile, die sich befassen mit dem Wesen, den Voraus
setzungen und den Wirkungen jener Normen, wobei der mittlere
Teil naturgemäß am umfangreichsten ist.


